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l iehe Ordnung und Sicherheit  und die individuel len Potenzen 

des Betreffenden zur Gefahrenabwehr als auch die generel l  

übergrei fenden recht l ichen Gestal tungserfordernisse zum 

Schutz und der Achtung der Würde des Menschen, seiner Frei

heit  und seiner Rechte und die Beschränkung der unumgäng

l ichen Maßnahme auf die aus den Erfordernissen der Gefahren- 

äbwehr im Interesse der Wiederherstel lung der öffent l ichen 

Ordnung und Sicherheit  result ierender. Notwendigkeiten zu 

beachten. So kann die Auskunftspf l icht durch in anderen 

gesetzl ichen Best immungen normierte Aussageverweigerungs

rechte bzw. -pf l ichten, überlagert  werden. Sie ist  auch nich 

mit  Zwangsmitteln durchsetzbar.  Auskunftsverweigerungen kön

nen jedoch eigenständig strafrecht l iche oder andersrecht

l iche Verantwort l ichkeiten begründen.

Mit  der Sachverhaltsklärung nach dem VP-Gesetz können nicht 

die dem Strafverfahren vorbehaltenen Ermit t lungshandlungen 

ersetzt werden, und die an strafprozessuale Ermit t lungs

handlungen gebundenen Entscheidungen dürfen nicht auf den 

Maßnahmen beruhen, die im Rahmen der Sachverhaltsklärung 

zur Gefahrenabwehr gemäß VP-Gesetz durchgeführt  wurden. 

Daraus result iert  das Erfordernis,  gegebenenfal ls die Maß

nahmen im Rahmen der Sachverhaltsklärung gemäß VP-Gesetz 

: . in strafprozessuale Ermit t lungshandlungen hinüberzulei ten. 

Die im Zusammenhang mit  der Sachverhaltsklärung er langten 

Auskünfte, die für die Beweisführung Bedeutung haben, sind 

( insbesondere durch die Ermit t lungshandlungen Vernehmung 

oder Befragung unter Einhaltung der dazu in der Strafpro

zeßordnung erfolgten Festschreibungen) in die gesetzl ich 

zulässige strafprozessuale Form zu wandeln. Im Fal le des 

unmittelbaren Hinüberlei tens der Befragung im Rahmen der 

Sachverhaltsklärung nach dem VP-Gesetz in eine Verdächt i-  

genbefragung oder in eine Erstvernehmung sind die sich ge

mäß § 126 Abs. 4 StPO ergebenden Fristen zu beachten.


